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Regierungsvorlage 

Zweites Zusatzabkommen 
zum Abkommen vom 15. November 1967 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossen­
schaft und der Republik österreich über 

Soziale Sicherheit 

Der Schweizerische BlIDdesrat 
und 

der Bunclespr;isident der Republik österreich 

sind übelieingekommen, das am 15. Novem­
ber 1967 geschlossene Abkommen über SOZJlale 
Sicherheit in der Fassung des Zus,atzabkommens 
vom 17. Mai 1973 - im folgenden Abkommen 
genannt - zu ändern und zu ergänzen, und 
haben hiefür zu ihren Bevollmächtigten ernannt: 

der Schweizerische Bundesrat; 

Herrn Hans Wolf, Vizedirektor des Bundesamtes 
für Sozia1v,ersicherung, 

der Btindespräsi,dent -der Repub1iköster,reich: 
Herrn Dr. Hans Thalbel1g, außerordentlicher und 

bevollmächtigter Botschafter. 

Die Bevollmächtigten haben nach Austausch 
ihrer in guter und gehöriger Form befundenen 
Vollmachten folgendes vereinbart: 

biet des anderen Vertragsstaates einer 
regelmäßigen Erwerbstätigkeit nachgehen;" 

c) &rvikel 1 ZifFer 12 des Abkommens erhält 
folgende Fassung: 

,,12. ,Familienbeihilfen' 
in bezug auf österreich 

die Familienbeihilfe, 
in bezug auf die Schweiz 

die Kinderzula,gen." 

2. Im Artikeli 6 des Abkommens entfaHen die 
Bezeichnung Absatz 1 und die Bestimmung des 
Absatzes 2. 

3. Artikel 11 des Abkommens 'entfälLt. 

4. Artikel 13 des Abkommens erhält folgende 
F,assung: 

"Wäreeine Berufskrankheit nach den Rechts­
vorschriften hei:der Vertragssnaaten zu entschädi­
gen, so s1nd Leistungen nur nach den Rechtsvor­
schriften des Vertragsstaates zu g,ewähren, in 
dessen Gebiet zuletzt eine HeschäftJigung ausgeübt 
worden ist, die geeignet ist, 'eine solche Berufs­
krankheit zu verursachen." 

5. Im Artikel 14 Absatz 1 des Abkommens ' 
Artikel 1 entfällt der Ausdruck "vorbeha.ltlich der B,estim-

1. a) Artikel 1 Ziffer 4 des Abkommens erhält mung des Artikels 13 Absatz 1 Buchstabe b". 

fO'lgerrde F,assung: 6. Al'tikel17 Absatz 2 des Abkommens entfällt. 

,,4. ;zuständige Behörde' 
in bezug auf Österl.'ieich 

den Bundesminister 
waltung, 

für soziale Ver-

hinsichtlich der Familienbeihilfen den 
Bundesminister für Finanzen, 

,in bezug auf die Schweiz 
,das Bundesamt für Sozialversich'erung;" 

b) Artikel 1 Ziffer 5 des Abkommens erhält 
fol!?ende Fassung: 

,,5. ,Grenzgänger' 
Staatsangehörige, die sich im Gebiet des 
einen Vertrags staates oder eines dritten 
Staates gewöhnlich aufhaLten und im Ge-

7. ArlJikel 18 Absatz 5 des Abkommens erhält 
folgende Fassung: 

,,(5) Bei Anwendung der Absätze 3 und 4 sind 
die sich deckenden Versicherungszeiten mit ihrem 
tatsächlich,en Ausmaß zu berücksichtigen; Zeiten 
der schweizeri~chen freiwilligen Rentenversiche­
rung bleiben hiebei außer Betracht." 

8. .Acrtikel 19 des Abkommens erhält folgende 
Fassung: 

,,(1) Für die Feststellung der Leistungszuge-· 
hörigkeit und ,der Leistungszu,'tändigke1t in der 
österreichischen PensionsVJersicherung werden 
ausschließlich österreichische Versicherungs zeiten 
berücksichtigt. 
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(2) Fü'r die Anspruchsvoraussetzungen und für 
die Leistung des Bergmannstreuegeldes aus der 
österreichischen knappschafdichen Pensionsver­
sicherung werden schweizel'ische Vers,icherungs-
zeiten nicht herangezogen. . 

(3) Bei der Durchführung des Artikels 18 Ab­
sätze 1 und 3 sind die schweiz'erischen Versiche­
rungszeiten ohne Anwendung der österreichischen 
Rechtsvorschriftert über die Anrechenbarkeiot der 
Ver.sichemngszeiten heranzuziehen. 

(4) Bei der Durchführung des Artikels 18 Ab­
satz 3 w,ird die BemessungsgrundlaJge ausschließ­
lich aus den in der österreichischen Pensionsver­
sicherung erworbenen Versicherungszeiten ge­
bildet. 

(5) Bei der Durchführung des .A!rtikds 18 Ab­
satz 4 gilt folgeThdes: 

a) übersteigt die Gesamtdauer der nach den 
Rechtsvorschriften beider Vertragsstaaten 
zu berücksichtigenden Versicherungszeiten 
das nach den österreichischen Rechtsvor­
schriften für die Bemessung des Steigerungs­
betrages festgelegte Höchstausmaß, so ist 
die Teilleistung nach dem Verhältnis zu 
berechnen, das zwischen der Dauer der nach 
den österreichischen Rechtsvorschriften zu 
berücksichtigenden Versicherungszeiten und 
dem erwähnten Höchstausmaß von Ver­
sicherungsmonaten besteht. 

b) Der HilflosenzusChuß ist von der öster­
reichischen Teilleistung innerhalb der an­
teil mäßig gekürzten Grenzbeträge nach den 
österreichischen Rechtsvorschriften zu be­
rechnen.. Bestünde hingegen allein auf 
Grund der nach den österreichischen 
Rechtsvorschriften zu berücksichtigenden 
Versicherungszeiten Anspruch auf Pension, 
so gebührt der Hilflosenzuschuß in dem 
dieser Pension entsprechenden Ausmaß, es 
sei denn, daß nach den schweizerischen 
Rechtsvorschrifteneine Hilflosenentschädi­
gung gewährt wird. 

(6) Hängt nach den, österreichischen Rechts­
vorschriften die Gewährung von Leistungen der 
knappschaftlichen Pensionsversicherung davon ab, 
daß wesentlich bergmännische Tätigkeiten im 
Sinne der österreichischen Rechtsvorschriften in 
bestimmten Betrieben zurückgelegt sind, so wer­
den von den schweizerisdIen Versicherungszeiten 
nur jene berücksichtigt, denen eine Beschäfti­
gung in einem gleichartigen Betrieb mit einer 
gleichartigen Tätigkeit zugrunde liegt. 

(7) Für. die Bemessung der Abfindung werden 
schweizerische Versicherungszeiten nicht heran­
gezogen. 

(8) Die Sonderzahlungen aus der österreichi­
schen Pensionsversicherung gebühren im Ausmaß 

der österreichischen Teilleistung; Artikel 21 ist 
en tsprechend anzuwenden." 

9. Artikel 20 Absatz 5 des Abkommens ent­
fällt. 

10. Im Artikel 21 des Abkommens entfallen 
die Bezeichnung Absatz 1 und die Bestimmung 
des Absatzes 2. 

11. Artikel 22 des Abkommens erhält folgende 
Fassung: 

,,(1) Erwerbstätige Staatsangehör1ge des einen 
Vertragsstaates erhalten Eingliederungs(Rehabili­
tations)maßnahmen nadI den Rechtsvorschriften 
des anderen Vertragsstaates, wenn sie in dessen 
Gebiet wohnen und, unmittelbar bevor .diese 
Maßnahmen in Betracht kommen, nach den 
Rechtsvorschriften dieses Vertragsstaates beitrags­
pflichtig waren. 

(2) Die Nichterwerbstätigen und die minder­
jährigen Kinder österreichischer Staatsbürger-. 
schaft erhalten Eingliederungsmaßnahmen der 
schweizerischen Invalidenversicherung, wenn sie 
in der Schweiz Wohnsitz haben und, unmittel­
bar bevor diese Maßnahmen in Betracht kom­
men, ununterbrochen während mindestens eines 
Jahres dort gewohnt haben . .Kinder erhalten 
außerdem Eingliederungsmaßnahmen, wenn sie 
in der Schweiz Wohnsitz haben und dort ent­
weder invalid geboren sind oder seit der Geburt 
ununterbrochen gewohnt haben. 

(3) Absatz 1 gilt sinngemäß für Grenzgänger 
unter der Voraussetzung, daß sie, bevor diese 
Maßnahmen in Betracht kommen, in einem 
dauernden vollen Beschäftigungsverhältnis stan­
den. 

(4) Günstigere Regelungen jedes Vertrags­
staates bleiben unberührt." 

12. Artikel 23 Buchstabe b des Abkommens 
erhält folgende Fassung: 

"b) Personen, die als Grenzgänger in der 
Schweiz erwerbstätig waren und in den 
drei Jahren, die dem Eintritt des Ver­
sicherungsfalles nach den schweizerischen 
Rechtsvorschriften unmittelbar vorangehen, 
für mindestens zwölf Monate Beiträge nach 
den schweizerischen Rechtsvorschriften ent­
richtet haben." 

13. Artikel 25 des Abkommens erhält folgende 
Fassung: 

,,(1) Eine Person, die 'in einem Vertragsstaat 
unselbständig erwerbstätig :ist und im anderen 
Vertragsstaat ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, hat nach den Rechtsvorschriften 
des ersten Vertragsstaates Anspruch auf Fami­
lienbeihilf,en wie eine Person,die in diesem Ver-
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tra!gssuaat ihren Wohnrutz oder g'ewöhnlichen' 16. In 2;iffer 1 des Schlußprotokolls zum Ab­
Aufenthalt hat. kommen entfallen die Worte "mit Ausnahme 

(2) Sofern die Rechtsvorschriften eines Ver­
tragsstaaues den Anspruch auf Familienbeihilfen 
von ,der Erfüllung eiurer bestimmten Beschäfti­
gungszeit oder ,einer Zeit :der B,erufsausÜlbung 
abhängig mach'en, we!1dendie im anderen Ver­
tragsstaat zurückg,elegten gleichartigen Zeiten an-
ger,echnet. . 

(3) Ist nach den Rechtsvorschriften eines Ver­
t;ragsstaates der Anspruch auf Familienbeihilfen 
davon abhängig, daß sich die Kinder in diesem 
Vertragsstaat ständig aufhai ten, so werden die 
Kinder, die sich ständig im anderen Venragsstaat 
aufhalten, so berücksichtigt, als hielten sie sich 
stän<d~g im ersten Vertmgsstaat :mf. 

(4) Wird ein Dienstnehmer (A!1beiunehmer) 
,aus 'einem Vertragsstaat in den 'andel'en Vertrags­
staat vorÜibergehend entsendet, so finden weiter­
hin die Rechtsvorschr.iften des Vertragsstaates 
Anwendung, in dem der DieIl!Stgeber (Arbeit­
geber) seinen Sitz oder Wohnsitz hat. 

(5) Sind nach den Rechtsvorschriften beider 
V,ertragsstaaten unter Berücksichnigung dieses Ab­
kommens für ein Kind ,die Voraussetzungen für 
den Anspruch auf Familrenbeihilfen erfüllt, so 
werden Familienbeihilfen ausschließrlich nach den 
Rechtsvorschriften des Vertr<1Jgsstaates gewäJhrt, 
in dem sich das Kiind ständig aufhält. 

(6) Eine Person, ,für die während eines Kat.en­
derrnonats nacheinander die Rechtsvorschriften 
des einen und 'des anderen Vertragsstaates gelten, 
hat für den betreffenden Kalen,dermonat nur 
Anspruch auf die Familienbeihilfen nach den 
Rechtsvorschriften des ersten Vertragsstaates. 

(7) Unter Kindern im Sinne ,dieses Kapitels 
sind Personen zu verstehen, für die nach den an­
zuwendenden Rechtsvorschriften 'Fa~iEenbei­
hilf.en vorgesehen sind." 

14. Artikel 30 Absatz 3 des Abkommens er­
hält folgende Fassung: 

,,(3) Die zuständigen Behöl'den errichten zur 
Erleichterung der Durchführung dieses Abkom­
mens, insbesondere zur Herstellung einer ein­
fachen und raschen Verbindung zwischen den 
beiderseits in Betracht kommenden 'trägern, Ver­
bindungsstellen." 

15. Artikel 35 a des Abkommens ,erhält fol­
gende Fassung: 

"Die einer Person, die aus politischen oder 
relLgiös'en Gründen oder aus Gründen der Ab­
stammung in ihren sozial versicherungs rechtlichen 
Verhältnissen einen Nachteil erlitten hat, nach 
den öster,reichischen Rechtsvorschriften zustehen­
den Rechte werden durch dieses Abkommen 
nicht berührt." 

seines Artikels 11". 

17. Ziffer 2 de's SchlußprotokOills zum Abkom-
men erhält folg,ende Fassung: . 

,,2. Zu Artikel 3 des Abkommens: 
a) Das Abkommen gilt 'auch für Flücht­

linge· im Sinne des Abkommens vom 
28. JuJ:i 1951 und des Pl'otokolls vom 
31. Jänner 1967 über die Rechtsstellung 
der Flüchtlinge sowie, für Staatenlose, 
wenn sie SQch im Gebiet eines Vertra;gs­
staates gewöhnlich auEhalten. Es ~ilt 
unter derselben Voraussetzung auch für 
ihre Angehörigen und Hinterbliebenen, 
soweit sie ihre Rechte von diesen 
Flüchv1ingen oder Staatenlo\Sen a'bleiten. 

b) Als österreichische Staatsbürger im 
Sinne des Abkommens gelten auch Per­
sonen, die 'sich am 11. Juli 1953, am 
1. Jänner 1961 odetarn 27. Nov,em­
;ber 1961 im Gebiet österreichs nicht 
nur yorübel1gehend aufglehalten haben 
und an dem danach in Betracht kom­
menden Tag deutscher Sprachzuge­
hörigkeit und entweder staatenlos oder 
ungeklärter Staatsam'gehörigkeit sind." 

18. a) In Ziffer 3 Buchstabe b des Schlußproto­
kcills zum Abkommen wird der AUSJdruck "fin'den 
auf Schweizerbürg,er keillle Anwendung" durch 
den Ausdruck ,;bleiben unberühl't" ers-etzt. 

b) Ziffer 3 Buchst:vbe cdes Schlußprotokolls 
zum Abkommen erhält folgende 'Fassung: 

"c) Die Rechtsvorschriften der Vertragsstaaten 
betreffend die Versicherung der· bei einer 
amclich'en Vertretung eines der be~den Ver­
tragsstaa;ten in einem Dl1ittstaat oder' bei 
Mitgliedern -einer solchen Vertretung be­
schäftigten Bersonen bJ,elben unberührt." 

c) In Ziffer 3 Buchstabe d des Schlußprotokolls 
zum Abkommen entfällt der Ausdruck "der' 
Staatsangehörigen". 

,d) Ziffer 3 Buchstabe f des Schlußprotokolls 
zum Abkommen erhält folgende Fassung: 

"f) Die Gleichstellung der österreichischen 
Staatsbürger mit den Schweizerbürgern gilt 
nicht für die schweizerischen Rechtsvor­
schriften über die Fiirsorge1eilstungen für im 
Ausland wohnhafte Schweiizerbürger." 

19. Ziffer 4 des Schlußprotokolls zum Abk~m­
men erhält folgende Fassung: 

,,4. Zu Artikel 5 des Abkommens: 
a) Die Ausg,leichszulage nach den öster­

reichischen Rechtsvorschriften wird bei 
Aufenthalt des Pensiolllsberechtigten in 
der Schweiz nicht gewährt. 

2 
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'b) Die schwei:zerischen Rechtsvorschtiften 
h~nsichtlich des Anspruchs auf Hilf­
losenentschä<ligung aus der Ailters-, 
Hinterlassenen- und InvaHdenV'ersiche­
rung ble~ben unberührt." 

20. Ziffer 5 des S~lußprotokolls zum Abkom­
men erhält folgende Fassung: 

,,5. Zu A:ruikel 6 des Abkommens: 
O~terreichische Staatsbül1ger, die als Rhein­
schiffer im Sinne des internationaLen Ab­
kommelliS über die Soziale Sichterheit der 
Rheinschiffer in seiner jeweitigen Fassung 
.auf Rheinschiffen von Unternehmen mit 
Sitz in der Schweiz beschäftigt wel'den, 
gelten :bezüglich ,der ,schweizerischen 
Alvers-, Hinterlassenen- untd Inv-alidenver­
sicherung, sowe~t sie nticht Wohnsitz in der 
Schweiz haben, als inder Schweiz be­
schäftigt; sie s.ind für den Anspruch auf 
Leistungen der schweizerischen Invaliden­
versicherung ,den Grenzgängern gleichge­
stellt." 

21. Ziff,er 7 ,des Schlußprotokolls zum Ab­
kommen entJfäl1t. 

22. Nach Ziff.er 8 des Schlußprotokolls zum 
Abkommen wird eine Ziff.er 8 a mit folgendem 
Wortlaut eingefügt: 

,,8 a. Zu Artikel 22 des Abkommens: 
'a) In Ergänzung des Absatzes 2 zweiter 

Satz 'wel'den Kinder, die in österreich 
inv.aLid geboren sind und deren Mutter 
tsich dort vor der Geburt ~nsgesamt 
während höchstens zwei Monaten auf­
g.ehalten hat, den inder Schweiz invalid 
gebol'enen Kindern gleichgestellt. Die 
schweizerische Inva:lide'nversicherung 
übernimmt im Falle eines Geburtsge­
Ibr.echens ·des Kiindes ,auch die wähl'end 
der ersten drei Monate nach der Ge­
burt in östJel'reichentstandenen Kosten 
bis zu dem Umfange, in dem sie solche 
Leistungen in der Schweiz hätte ge­
wähl'en müssen. 

b) Ein Aufennhalt des Kindes in öster­
reich von höchstens drei Monaten 
unterbricht die Wohndauer nach Ab­
satz 2 zweiter Satz nicht." 

23. a) Ziff.er 9 B'llchscahe a/aa des SchltUßp1'O'to­
kolls zum Abkommen erhält folgende Fassung: 

"aa) die eine Pension, aus ,eigener Pensions­
versicherung beziehen;" 

b) Ziffer 9 Buchstabe b des Schlußprotokolls 
zum Abkommen erhält folgende Fassung: 

"b) österreichische Staatsbürger, die ihre Be­
schäftigung oder Tätigkeit in der Schweiz 

infolge Unfall oder Krankheit aufgeben 
müssen, gelten, solange sie Eingliederungs­
maßnrahmen der schweizerischen Invaliden­
versicherung erhalten oder iin der Schweiz 
verbleiben, für die Begründung eines or­
dentlichen Rentenanspruchs als in der 
Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenver­
sicherung versichert und unterliegen der 
Beitra,gspflicht als Nichterwerhstäuige." 

c) Der Ziffer 9 des Scl:tlußprotokolls zum Ab­
kommen wird e~n Buchstabe c mit folgendem 
Wortlaut angefi.i:gt: 

"c) Frauen' österl'cichischer Staatsbürgerschaft, 
die d~e sonstigen Voraussetzungen nach den 
schweizerischen Rechtsvorschrif,ten für die 
ßoegründung des Anspruchs auf ol1dentliche 
Mutterwaisenrenten erfüllen, gelten für 
,diesen Anspruch als versichert, wenn sie sich 
unmittelbar vor dem Tod ,in österreich 
gewöhnlich ,aufgehalten haben." 

24. Ziffer 11 des Schlußprotokolls zum Ab­
kommen ·erhält folgende Fassung: 

,,11. Zu Alrrikel 25 des Abkommens: 

a) Eine unselbständige Erwerbstätigkeit 
begründet nur dann Anspruch auf Fa­
milienbeihilf.en, wenn sie nicht gegen 
bestehen1de Gesetze verstößt. 

b) Ein Anspruch auf die österreichische 
Familienbeihilfe besteht nur, wenn die 
Beschäftigung mindestens 'einen Monat 
Idauert. 

c) Absatz 6 schließt die Gewährung von 
Familienbeihilfen nach den schweiz,e­
rischen Rechtsvorschriften für kürzere 
Zeiträume laIs einen Monat nicht aus." 

Artikel 2 

Das Zusatza:bkommen vom 17. Mai 1973 zum 
Abkommen vom 15. November 1967 zwischen 
der Schweiz'erischen Eidgenossenschaft und der 
RepubLik österreich über Soziale Sichel'heit er­
hält die B,ezeichnung "Ersljes Zusatzabkommen 
zum Abkommen vom 15. November 1967 
zwischen der Schweizel'ischen EidgenossenISchaft 
und der Republik nsterreich über Soziale Sich,er­
heit". 

Artikel 3 

(1)- Dieses Zusatzabkommen ist zu ra1;Jifizieren. 
Die Ratifika:tionsurkunden sind so bald wie 
möglich in Wien auszutauschen. 

(2) Diceses Zus·atzabkommen tritt, soweit 1m 
folgenden nichts anderes bestimmt wird, am 
ersten Tag des zweiten Monats nach Ablauf des 
Monats in Kraft, in dem ,die Ratifikationsur­
kunden ausgetauscht werden. 
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(3) Artikel 1 Ziffer 6 tritt rückwirkend mit in der österl1eicrusclren Pensionsv,ersicherung bei 
dem 1. Jänner 1976 in Kraft. der festgestellten Leistungszuständigkeit. 

(4) In der österreichischen Pensionsversicherung 
und in der schweizerischen A11ters-, Hin:ter­
lassenen- und Inv,alidenversicherung gilt Arti­
kel 35 Absätze 4 urrd 9 des Abkommens ent­
sprechend. In den Fällen des Artikels 35 Ab­
satz 4 Buchstabe a des Abkommens verblei'bt es 

Für die SchweliZier~sclre 
Eidgenoss,enschaft: 

Hans Wolfm. p. 

ZU UR KUND DESSEN hxben die Bevoll­
mächtigt:en dieses Zusatzabkommen unterzeichnet 
und mit Siegeln v.ersehen. 

GESCHEHEN 'zu ·Bern, am 30. Nov,em­
ber 1977 in zwei Urschriften. 

Für ,die Republik 
österreich: 

Hans Thalberg m. p. 

Erläuterungen' 

I. Allgemeine Überlegungen 

Das vorliegende Zw~ite Zusatzabkommen er­
gänzt bzw. ändert das österreichisch-schweizeri­
sche Abkommen über Soziale Sicherheit vom 
15. November 1967, BGBL Nr. 4/1969, in der 
Fassung des Zusatz abkommens vom 17. Mai 
1973, BGBL Nr. 341/1974. Es enthält gesetz­
ändernde und gesetzesergänzende Bestimmungen 
und bedarf gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG der 
Genehmigung durch den Nationalrat. Verfas~ 
sungsändernde Bestimmungen sind ebenso wie 
,im Stamm abkommen und im ersten Zusatzab­
komm'en n:icht enthalten. Ein Beschluß des Na­
tionalrates, wonach dieses Zusatzabkommen durch 
Erlassung von Gesetzen zu erfüllen ist, ist nicht 
erforderlich. 

Die finanziellen Auswirkungen des Zweiten Zu­
satzabkommens werden aus folgenden Gründen 
praktisch ohne Wirkung sein: 

Im Bereich der U n f a 11- und P e n s ion s­
ver s ich e run g obliegt die Durchführung 
des Abkommens den autonomen österreichischen 
Versicherungsträgern. Aus der Durchführung des 
Abkommens ergeben sich daher keine Auswir­
kungen auf den Personalstand des Bundes. Durch 
das Zwe1te Zusatzabkommen tritt diesbezüglich 
keine Knderung ein. 

Zur Frage, inwieweit sich aus der Durchfüh­
rung des Zweiten Zusatzabkommens allenfalls er­
gebende Mehrausgaben der Versicherungsträger 
Zu einer Belastung des Sachaufwandes des Bun­
des im Wege der Bundesbeiträge führt, ist fol­
gendes zu bemerken: 

In der U n fall ver sie her u n gerwächst 
dem Bund aus der Durchführung des Abkommens 

'unter Berücksichtigung der geltenden innerstaat­
lichen Rechtslage keine Vermehrung des Sach-

aufwandes. Durch das Zweite Zusatzabkommen 
tritt diesbezüglich keine Knderung ein. 

In der P e n s ion s ver sie her u n g kann 
die finanzielle Auswirkung des Zweiten Zusatz­
abkommensaus folg,errden Gründen nicht näher 
bestimmt werden: 

Die im Zweiten Zusatzabkommen enthaltenen, 
die österreichischen Pensionsversicherungsträger 
betreffenden Neuregelungen- dienen im überwie­
genden Ausmaß einer Entflechtung und damit 
einer Vereinfachung in der Durchführung des 
Abkommens. Im Zusammenhang mit dieser Ent­
flechtung wurde auch die Rechtsstellung der vom 
Abkommen betroffenen Personen in einigen 
Punkten verbessert. Da die Auswirkungen die­
ser leistungsrechtlichen Verbesserung jeweils nur 
einen kleinen, im voraus nicht abschätzbaren 
Teil aller vom Abkommen betroffenen Personen 
berühren wird, können die Auswirkungen des 
Zweiten Zusatzabkommens auf den Pensions­
aufwand der Träger nicht näher bestimmt wer­
den. Im Verhältnis zu den Gesamtausgaben der 
Pensionsversicherungsträger werden aber solche 
Mehraufwendungen ohne Bedeutung sein. Der 
Bundesbeitrag nach § 80 ASVG, § 27 Abs. 2 
GSPVG und § 19 Abs. 2 B-PVG wird daher 
praktisch nicht berührt werden. Die Bundesbei­
träge nach § 27 Abs. 1 GSPVG und § 19 Abs. 1 
B-PVG werden jedenfalls nicht berührt. 

Die Regelungen über die Familienbeihilfen 
mußten an die mit 1. Jänner 1975 in Kraft ge­
tretene Knderung des Familienlastenausgleichs­
gesetzes 1967, wonach für Kinder, die sich ständig 
im Ausland aufhalten, keine Familienbeihilfe 
gewährt wird, sofern nicht die Gegenseitigkeit 
durch Staatsverträge verbürgt ist, angepaßt wer­
den. Das bisherige Abkommen sieht nämlich nur 
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eine auf bestimmte Fälle eingeschränkte Gegen­
seitigkeit vor. Gleichzeitig soll eine R'~ge1ung zur 
Verhinderung eines Doppelbezuges an Familien­
beihilfen lin da<s Abkommen ,aufgenommen wer­
den. 

Finanzielle Belastungen ergeben sich durch die 
Neuregelung keine. 

H. Das Zweite Zusatzabkommen im allgemeinen 

Das mit 1. Juni 1975 in Kraft getretene Zweite 
Zusatzabkommen vom 29. März 1974 zum 
österreichisch-deutschen Abkommen über Soziale 
Sicherheit, BGBl. Nr. 280/1975, ist für den 
österreichischen Bereich der zwischenstaatlichen 
Sozialversicherung insoweit von Bedeutung, als 
es eine Reihe von Neuregelungen enthält, durch 
die eine wesentliche Vereinfachung in der Durch­
führung des Abkommens erreicht werden soll 
bzw. durch die die Rechtsstellung der betroffenen 
Personen verbessert wird. Diese Neuregelungen 
haben bereits in dem am 1. November 1976 in 
Kraft getretlenen österreichisch-schwedischen Ab­
kommen über Soziale Sicherheit, BGBl. Nr. 5871 
1976, und bei den in jüngster Zeit abgeschlossenen 
Verhandlungen mit Belgien und Griechenland 
betrefferid ein Abkommen über Soziale Sicherheit 
mit diesen Staaten ihren Niederschlag gefunden; 
sie werden durch ein am 16. September 1975 
unterzeichnetes Zusatzabkommen auch in das 
österreichisch-britische Abkommen (71 der Bei­
lagen zu den steno graphischen Protokollen des 
Nationalrates, XIV. GP) Eingang finden. 

Durch das vorliegende Zweite Zusatzabkom­
men zum österreichisch-schweizerischen Abkom­
men soll diese neue, im Sinne einer Entflechtung 
gelegene zwischenstaatliche Vertrags rech tslage 
auch im Verhältnis zur Schweiz wirksam wer­
den. Im Hinblick auf die fast gleichlautenden Be­
stimmungen des österreichisch-liechtens'teinischen 
Abkommens und die praktisch identische inner­
staatliche Rechtslage in der Schweiz und in 
Liechtenstein wird gleichzeitig auch ein entspre­
chendes Zusatzabkommen im Verhältnis zu 
Liechtenstein abgeschlossen. 

Neben diesen, sich insbesondere im öster­
reichischen Rechtsbereich auswirkenden Neu­
regelungen konnte eine Besserstellung österreichi­
scher Staatsbürger im Bereich der schweizerischen 
Invalidenversicherung, insbesondere hinsichtlich 
der Gewährung von Eingliederungsmaßnahmen, 
erreicht werden. 

meidung unnouger Wiederholungen unter der 
Kurzbezeichnung ,,2. ZA-BRD" eine Bezugnahme 
auf dieses Zusatzabkommen und die Erläuterun­
gen hiezu (siehe 1196 der Beilagen zu den 
stenographischen Protokollen des Nationalrates, 
XIII. GP). 

Zu Art. 1 Z. 1 

Durch lit. a wird lediglich die Begriffsbestim­
mung "zuständige Behörde" im Verhältnis zu 
österreich der österreichischen Rechtsterminologie 
angepaßt. 

Im Grenzbereich der vier deutschsprachigen 
Staaten Bundesrepublik Deutschland, Liechten­
stein; österreich und der Schweiz, gibt es Fälle, 
in denen z. B. dn in der Bundesrepublik Deutsch­
land oder in Liechtenstein wohnender österreichi­
scher Staatsbürger in der Schweiz einer Erwerbs­
tätigkeit nachgeht. Im Hinblick darauf, daß die 
von der Schweiz mit diesen Staaten geschlossenen 
Abkommen ebenso wie das österreichisch-schwei­
zerische Abkommen auf die Staatsangehörigen 
der jeweiligen Vertragsstaaten eingeschränkt ist, 
kommt diesen Personen derzeit nicht die Eigen­
schaft eines Grenzgän~ers 'zu. In Vorwegnahme 
einer Gesamtlösung dieses und ähnlicher sich er­
gebender Probleme im Rahmen eines vier­
seitigen Abkommens zwischen den vier Staaten 
wird durch die Anderung des Begriffes "Grenz­
gänger" durch Ht. b bereits jetzt solchen Personen 
die Eigenschaften als Grenzgänger zuerkannt. 

Zu Art. 1 Z. 2 und Z. 20 

Wie bereits im Verhältnis zur Bundesrepublik 
Deutschland (Art. 1 Nr. 3, Nr. 5 und Nr. 10 
lit. b 2. ZA-BRD) wird im Sinne einer der Ver­
einfachung der Durchführung des Abkommens 
dienenden Entflechtung in allen Fällen einer 
gleichzeitigen Ausübung, von Erwerbstätigkeiten 
in beiden Vertragsstaateneine >doppelte Pflichtver­
sicherung eintreten (Z. 2) bzw. wird eine frei­
willige Versicherung in Osterreich neben einer 
Pflichtversicherung in der Schweiz oder eine 
,gleichzeitige freiwiI.1i&e Versicherung in hei­
den Vertragsstaaten ermöglicht (Entfall der Z. 5 
lit. b bis d des Schlußprotokolls - Z. 20). 

Hinsichtlich der Pensionsberechnung auf Grund 
des dadurch ermöglichten umfärugEch,eren Erwer­
bes von sich deckenden Versicherungszeiten siehe 
die Neufassung des Art. 18 Abs. 5 des Abkom­
mens (Art. 1 Z. 7). 

III. Zu den einzelnen Bestimmungen des Zweiten Zu Art., 1 Z. 3 und 21 
Zusatzabkommens 

Soweit die im Rahmen des vorliegenden 
Zweiten Zusatzabkommens vereinbarten Rege­
lungen den im Zweiten Zusatzabkommen vom 
29. März 1974 zum österreichisch-deutschen Ab­
kommen über Soziale Sicherheit enthaltenen 
Neuregelungen entsprechen, erfolgt zwecks Ver-

Die auf dem Integrationsgedanken beruhende 
Bestimmung des Art. 11 des Abkommens sieht 
eine Gleichstellung von Tatbeständen vor, die je­
doch in den nationalen Rechtsbereichen der beiden . 
Vertragsstaaten eine ungleiche versicherungsrecht­
Liche Beurteilung erfahren. Z. 7 lit. ades Schluß­
protokolls stellt auf ,einem TeiLgebiet den Ver-

768 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)6 von 10

www.parlament.gv.at



768 der Beilagen 7 

such dar, dieser Ungleichheit Rechnung zu tragen. 
Daraus ergehen sich aber unterschiedliche und 
zum 11eil umvertlretbare Auswirkungen. Die Strei­
chung der Bestimmung des Art. 11 des Abkom­
mens (Z. 3) und der Z. 7 des SchlußprotokolJs 
(Z. 21) trägt dem von österreichischer Seite in 
den letzten Jahren mit steigendem Nachdruck 
vertretenen Bestreben Rechnung, von einer 
solchen IntegraJtlion der Verttagssuaaten abzu­
gehen. Dadurch wird aber auch eine Verein­
fachung und damit wesentLiche administrative 
Erleichterung für die betroffenen Versicherungs­
träger ,erreicht wet1den. 

Zu Art. 1 Z. 4 und 5 

Die Abkommen mit der Schweiz und der 
Bundesrepublik Deutschland sehen als einzige 
der von österreich geschLossenen Abkommen bei 
der Enuschädigungeiner in heiden Vertragssraaten 
erworbenen Berufskra'nkheit eine Proratisierung 
der Renten im Verhältnis der in den V,ertr.ags­
staaten, zurückgelegt'en Dauer der Expos,itions-
zeiten vor. 

Im Hinb!lick auf die sich bei der Feststellung 
des jeweiligen Prorata-Verhältnisses erg,ebenden 
Schwierigmeiten und im Sinne einer Angleichung 
an die im Verhältnis zu allen anderen Vertrags­
pa,rtnern österreichs getroffenen Regelungen sieht 
die Neufassung des Art. 13 des Abkommens 
(Z. 4) vor, daß eine nach den jeweils innerstaat­
lichen Rechtsvorschriften von beiden Vertrags­
staaten zu entschädigende Berufskrankheit nur 
nach den Rechtsvorschriften des Vertr,agsstaates 
entschädigt wird; in dessen Gebiet die letzte Expo­
siuionszeit vorJ,iegt. 

Die Änderung im Art. 14 des Abkommens 
(Z. 5) ist im Hin:blick auf die Neufa'ssung des 
Art. 13 des Abkommens erfordenlich. 

Zu Art. 1 Z. 6 und Art. 3 Abs. 3 

Auf Gru11id einer Anregung des österl'eichi­
. schen Arheiterkammerta:ges im Begutachtungs­
verfahren zum . Entwurf eines österreichisch­
beLgischen Abkommens über Soziale Sicherheit 
ist vorgesehen, den im Verhältnis zu einigen V,er­
tragsstaaten normierten Ausschluß der Zusam­
menrechnung der Versicherungszeiten für einen 
Anspruch auf vorzeitige Alterspension nach den 
öste-;'reichisch,en Rechtsvorschriften aufzuheben. 
Diese Anregung wu,rde auch in dem bereits ein­
gangs genannten österreichisch-schwedischen Ab­
kommen berücksichtigt. 

Durch die Streichung des Art. 17 Abs. 2 des 
Abkommens (Z. 6) wird dieser Ausschluß im 
Verhältnis zur Schweiz . unter Berücksichtigung 
der den Versicherungsträgern empfohlenen Vor­
weganwendung rückwirkend mit dem 1. Jänner 
1976 (Art. 3 Abs. 3) aufgehoben. Damit wird 
auch dem anläßlich der Unterzeichnung des Ab­
kommens durchgeführten Notenwechsel Rech-

nung getragen, in dem von schweizerischer Seite 
der Wunsch nach Gleichbehandlung mit künftigen 
Vertragspartnern österreichs in dieser Beziehung 
zum Ausdruck gebracht wurde. 

Zu Art. 1 Z.7 

Unter and~rem als Folge der durch die im 
Art. 1 Z. 2 und Z. 19 lit. b vorgenommenen 
Änderungen eingeräumten Möglichkeit des Er­
werbes sich deckender Versicherungszeiten tritt 
durch die Neufassung des Art. 18 Abs. 5 des 
Abkommens wie im Verhältnis zur Bundes­
republik Deutschland (Art. 1 Nr. 11 2. ZA-BRD) 
an die Stelle der bisherigen Ausschlußregelung 
eine Regelung, wodurch die nach den Rechts­
vorschriften der beiden Vertragsstaaten erworbe­
nen Versicherungszeiten klinftig in allen Fällen 
mit ihrem vollen Ausmaß bei der Berechnung 
der Teilpension zu berücksichtigen sein werden. 
Eine doppelte Berücksichtigung von Versiche­
rungszeiten ergibt sich bereits derzeit im Hin­
blick auf die geltende Bestimmung des Art. 19 
Abs. 9 des Abkommens für sich deckende Pflicht­
versicherungszeiten oder vor dem Inkrafttreten 
des Abkommens gelegene Zeiten ,einer freiwilligen 
Versicherung. 

Im Hinblick auf den Entfall der Z. 5 lit. c des 
Schluß protokolls (siehe Art. 1 Z. 20) mußte 
sichergestellt werden, daß auch in Zukunft Zeiten 
der schweizerischen freiwilligen Rentenversiche­
rung, die sich mit österreichischen Versicherungs­
zeiten decken, außer Betracht zu bleiben haben. 

Zu Art. 1 Z. 8 

Die Notwendigkeit einer Änderung einzelner 
österreichischer Regelbestimmungen wird dazu 
benützt, eine Neuordnung des Art. 19 des Ab­
kommens im Sirine der im Abkommen mit der 
Bundesrepüblik Deutschland enthaltenen analogen 
Regelungen (Art. 1 Z. 12 2. ZA-BRD) vorzu­
nehmen. Eine Gegenüberstellung der neuen Be­
stimmungen mit den bisher geltenden Bestim~ 
mungen erleichtert das Aufsuchen der korrespon­
dierenden Bestimmungen und erläutert die vor­
gesehenen Neuregelungen: 

Abs. 1 = Abs. 1: Die Neufassung bringt eine 
wesentliche Verwaltungsvereinfachung bei der 
Durchführung des Abkommens mit sich. 

Abs. 2 = Abs. 13. 

Abs. 3 = Abs. 6: Durch die zusätzliche Zitierung 
des Abs. 1 des Art. 18 des Abkommens wird 
erreicht, daß die schweizerischen Versicherungs­
zeiten nicht nur bei der Berechnung der öster­
reichischen Teilpension, sondern auch bei der 
Prüfung der Erfüllung der Anspruchsvoraus­
setzungen ohne Rücksicht darauf, ob sie nach 
den österreichischen Rechtsvorschriften an­
rechenbar wären, zu berücksichtigen sind. 
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Abs. 4 = Abs. 7: Die Aufnahme der Bestimmung 
des zweiten Satzes des bisher geltenden Abs. 7 
ist im Hinblick auf den übergangscharakter 
nicht mehr erforderlich. 

Abs. 5 lit. a = Abs. 10 in der Fassung des Zusatz­
abkommens. 

Abs.5 lit. b = Abs. 15 in der Fassung des Zusatz-
abkommens. ' 

Abs. 6 = Abs. 12: Die Knderung des Abs. 1 
macht eine Knderung dieses Absatzes erforder­
lich. Die Bestimmung dieses Absatzes wird 

- daher der in anderen von österreich geschlos­
senen Abkommen über Soziale Sich'erheit ent­
haltenen analogen Bestimmung angepaßt. 

Abs. 7 = Abs. 14 in der Fassung des Zusatz­
abkommens. 

Abs. 8 = Abs. 16. 

Der Entfall der bisher geltenden Bestimmungen 
der Abs. 2, 3, 4, 5, 8, 9 und 11 ergibt sich aus 
folgenden Gründen: ' 

Durch die Bestimmung des Abs. 2 sollte ledig­
lich klargestellt werden, daß von der Zusammen­
rechnung nach Art. 17 Abs. 1 des Abkommens 
im Hinblick auf das dort verwendete Wort 
"zurückgelegt" auch die nach den Bestimmungen 
des Auslandsrenten-übernahmegesetzes - ARüG 
zu berücksichtigenden Zeiten erfaßt werden. Im 
Hinblick auf ihren bloß deklaratorischen Charak­
ter ist diese Bestimmung nicht erforderlich. 

Die Bestimmung des Abs. 3 kann im Hinblick 
auf die mit der 29. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz und den Parallelgesetzen 
eingetretene innerstaatliche Rechtsänderung ent­
fallen, wonach jede Versicherungszeit ohne zeit­
liche Beschränkung die Anrechnung von Ersatz­
zeiten ermöglicht. 

Im Hinblick auf die praktische Bedeutungs­
losigkeit der Bestimmung des Abs. 4 sowie im 
Sinne einer Entflechtung und damit einer Ver­
waltungsvereinfachung wird diese Bestimmung 
nicht mehr aufgenommen. 

Die Bestimmung des Ahs. 5 hat rein deklara­
torischen Charakter und wird daher nicht mehr 
aufgenommen. 

Die Bestimmung des Abs. 8 ist im Hinblick 
auf die mit der 31. Novelle zum Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetz vorgenommene Strei­
chung des § 251 Abs. 1 bis 3 ASVG nicht mehr 
erforderlich. 

Der Entfall der Bestimmung des Abs. 9 erfolgt 
im Hinblick auf die Neufassung des Art. 18 
Abs. 5 des Abkommens (siehe Art. 1 Z. 7). 

Da die Bestimmung des Abs. 11 nur formaler 
Art ist und ihr keine praktische Wirkung zu­
kommt, wird diese Bestimmung nicht mehr auf­
genommen. 

Zu Art. 1 Z. 9 und 10 

Die Streichung des Art. 20 Abs. 5 (Z. 9) und 
des Art. 21 Abs. 2 des Abkommens (Z. 10) dient 
einer Verwaltungsvereinfachung, da hiedurch 
vermieden wird, daß eine Knderung der schweize­
rischen Leistung zu einer Neufeststellung der 
österreichischen Leistung führt. Darüber hinaus 
,ergeben sich für die betroffenen Personen insofern 
positive Auswirkungen, als derzeit eine Erhöhung 
der schweizerischen Leistung aus den diesen Be­
stimmungen zugrunde liegenden Gründen in der 
Regel eine Verminderung der österreichischen 
Leistung zur Folge hat. 

Zu Art. 1 Z. 11, 12, 22 und 23 

Die in diesen Ziffern enthaltenen Knderungen 
werden es insbesondere österreichischen Staats­
bürgern ermöglichen, unter erleichterten Vor­
aussetzungen Leistungen insbesondere aus der 
schweizerischen Invalidenversicherung, aber auch 
aus der Alters- und Hinterlassenenversicherung 
zu beanspruchen: 

a) österreichische Staatsbürger, die in der 
Schweiz wohnen und dort erwerbstätig und 
damit beitragspflichtig sind, können Ein­
gliederungsmaßnahmen ohne V orversiche­
rungszeit beanspruchen (Neufassung des 
Art. 22 Abs. 1 des Abkommens - Z. 11); 
nach der geltenden Regelung ist eine un­
mittelbar vorhergehende einjährige Bei­
tragsdauer erforderlich. 

b) österreichische Staatsbürger, die als Grenz­
gänger in der Schweiz beschäftigt sind, 
können Eingliederungsmaßnahmen ebenfalls 
ohne Vorversicherungszeit beanspruchen 
(Neufassung des Art. 22 Abs. 3 des Ab­
kommens - Z. 11); nach der geltenden 
Regelung ist eine zweijährige Beitragsdauer 
innerhalb der drei vorangehenden Jahre 
erforderlich. 

e) Nicht erwerbstätige österreich ische Staats­
bürger werden bei Wohnsitz in der Schweiz 
Eing1iederungsmaßnahmen wie -bisher dann 
erhalten, wenn sie unmittelbar vorher ein 
Jahr ununterbrochen in der Schweiz ge­
wohnt haben (Neufassung der Einleitung 
des Art. 22 Abs. 2 des Abkommens -
Z.l1). 

d) Durch . die neue Z. 8 a lit. ades Schluß­
protokolls (Z. 21) werden unter bestimmten 
Voraussetzungen die in Österreich invalid 
geborenen Kinder österreichischer Staats­
bürg,erschaft solchen in der Schweiz ge­
horenen Kindern gleichgestellt und damit 
die Gewährung von Eingliederungsmaß­
nahmen ohne einjährige Wohndauer sicher­
gestellt. überdies ist in diesen Fällen bei 
Geburtsgebrechen eine Kostenübernahme 
durch die schweizerische' Invalidenversiche­
rung vorgesehen. 
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e) Durch die neue Z. 8 a lit. b des Schluß­
protokolls (Z. 22) wird die im Art. 22 
Abs. 2 zweiter Satz des Abkommens ge­
forderte ununterbrochene Wohndauer da­
durch gemildert, daß sie durch einen höch­
stens dreimonatigen Aufenthalt in öster­
reich nicht unterbrochen wird. 

f) Die im Art. 23 lit. b des Abkommens für 
Grenzgänger für die Erfüllung der Ver­
sicherungsklausel vorgesehenen mindestens 
zweijährige Beitragsdauer -in den letzten 
drei Jahren wird auf eine einjährige Bei­
tragsdauet in den letzten drei Jahren herab­
gesetzt (Z. 12). 

g) Nach der geltenden Bestimmung der Z.9 
lit. a/aa des SchlußprotokoHs gilt die Ver­
sicherungsklausel als erfüllt, wenn allein auf 
Grund österreichischer Versicherungszeiten 
oder auf Grund österreichischer und 
schweizerischer Versicherungszeiten ein An­
spruch auf eine Invaliditäts(Erwerbsunfähig­
keits)pension aus der österreichischen Pen-

'sionsversicherung besteht. Diese Fassung 
berücksichtigt nicht die insbesondere im 
Grenzbereich möglichen Fälle, in denen 
neben österreichischen und schweizerischen 
Versicherungszeiten auch in der Bundes­
republik Deutschland oder in Liechtenstein 
Versicherungszeiten erworben wurden. 
Weiters trägt sie nicht der nach § 253 
Abs. 2 ASVG, § 72 Abs. 3 GSPVG und 
§ 68 Abs. 3 B-PVG vorgesehenen automa­
tischen Umwandlung der Invaliditäts(Er­
werbsunfähigkeits)pension in eine Alters­
pension bzw. dem Bezug einer vorzeitigen 
Alterspension anstelle einer Invaliditäts(Er­
werbsunfähigkeits)pension Rechnung. Durch 
die Neufassung dieser Bestimmung (Z. 23 
lit. a) werden diese Schwierigkeiten be­
seitigt. 

h) Die in der geltenden Bestimmung der Z. 9 
lit. b des,Schlußprotokolls vorgesehene Ein­
schränkung in bezug auf die Erfüllung der 
Versicherungsklausel hinsichtlich der 
Waisenrenten für Pflegekinder wird im 
Wege einer Neufassung di,eser Bestimmung 
(Z. 23 lit. b) aufgehoben. 

i) Durch die neue lit. b der Z. 9 des Schluß­
protokolls (Z. 23 lit. b) wird die Aufrecht­
erhaltung der Versicherungspflicht für öster­
reichische Staatsbürger, die keinen Wohn­
sitz in der Schweiz haben und ihre Erwerbs­
tätigkeit infolge eines Unfalles oder einer 
Krankheit aufgeben müssen, für die Zeit 
vorgesehen, während der sie Eingliederungs­
maßnahmen in der Schweiz erhalten oder 
in der Schweiz verbleiben. Durch die Auf­
rechterhaltung der Versicherungspflicht 
wird die Erfüllung der Versicherungsklausel, 

aber auch der Erwerb von weiteren Ver­
sicherungszeiten ermöglicht. 

j) Anspruch auf ordentliche Mutterwaisen­
renten besteht nur, wenn die Mutter un­
mittelbar vor dem Tod versichert war. 
Durch die neue· li t. c der Z. 9 des Schluß­
protokolls (Z. 23 lit. c) ist die Erfüllung 
der Versicherungsklausel auch dann vorge­
sehen, wenn die Frau z. B. im Hinblick 
auf die Betreuung des Kindes in österreich 
wohnt und daher in der Schweiz nicht mehr 
versichert ist. ' 

Die unter den lit. a und b angeführten Ver­
besserungen auf Grund des WegfaIIes einer Vor­
versicherungszeit für die Gewährung von Ein­
gliederungsmaßnahmen aus der schweiz'erischen 
Invalidenversicherung gelten aus Gründen 'der 
Gegenseitigkeit auch für die Gewährung von 
Rehabilitationsmaßnahmen aus der österreichi­
schen Pensionsversicherung an Schweizerbürger. 

Zu Art. 1 Z. 13 und 23 

Die Regelung über die Familienbeihilfen wurde 
weitgehend der Regelung im Abkommen mit 
der Bundesrepublik Deutschland über Soziale 
Sicherheit angeglichen. 

Zu Art. 1 Z. 14 

Durch die Änderung des Art. 30 Abs. 3 des 
Abkommens soll die Errichtung von Verb in­
dungssteIlen nicht mehr im Abkommen selbst 
geregelt wer<;len, sondern entsprechend allen von 
österreich in letzter Zeit geschlossenen Abkom­
men in der nach Abs. 1 dieses Artikels vor­
gesehenen Durchführungsvereinbarung., 

Zu Art. 1 Z. 15 

Durch die Neufassung wird der durch das 
Zusatzabkommen eingefügte Art. 35 a des Ab­
kommens lediglich in formaler Hinsicht an die 
im Art. 1 Nr. 34 2. ZA-BRD getroffene Formu­
lierung angepaßt. 

Zu Art. 1 Z. 16 

Durch diese Bestimmung wird dem Entfall 
des Art. 11 des Abkommens (Art. 1 Z. 3) Rech­
nung getragen. 

Zu Art. 1 Z. 17 

Durch die neue Bestimmung der Z. 2 lit. ades 
Schluß protokolls wird der Anwendungsbereich 
des Abkommens auf die in einem der Vertrags­
staaten wohnenden Flüchtlinge, Staatenlosen 
sowie deren Angehörige und Hinterbliebene aus­
gedehnt. 

Die geltende Bestimmung der Z. 2 des Schluß­
protokolls wird unverändert als lit. b aufgenom­
men. 
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Zu Art. 1 Z. 18 

Lit. "a und c: Im Hinblick auf die im Art. 1 
Z. 16 vorgenommene Einbeziehung von Flücht­
lingen und Staatenlosen in den Anwendungs­
bereich des Abkommens erfolgt zur Vermeidung 
allfälliger Auslegungsschwierigkeiten in formaler 
Hinsicht eine Anpassung der Z. 3 lit. bund d 
des Schlußprotokolls an die lit. a dieser Bestim­
mung. 

Lit. ob: Die derzeit geltende Bestimmung der 
Z. 3 lit. c des Schlußprotokolls bezieht sich auf 
§ 226 Abs. 1 Z. 3 ASVG. Diese Vorschrift erfaßt 
Personen, die unmittelbar vor dem 13. März 
1938 ihren ordentlichen Wohnsitz im Gebiet der 
Republik österreich gehabt haben und die gemäß 
§ 1, § 2 oder § 2 ades Staatsbürgerschafts­
überleitungsgesetzes 1949, BGBl. Nr. 276, die 
österreichische Staatsbürgerschaft besitz-en. Im 
Hinblick auf die weit in der Vergangenheit 
liegenden Tatbestände (Wohnsitz vor dem 
13. März. 1938 sowie z. B. nach § 1 leg. cit. 
Erfordernis der österreichischen Staatsbürger­
schaft am 13. März 1938) kommt der im Art. 4 
Abs. 1 des Abkommens normierten Gleichstel­
lung, die erst mit dem Inkrafttreten des Ab­
kommens wirksam geworden ist, keine materiell­
rechtliche Wirkung zu. Die in Z. 3 lit. c des 
Schlußprotokolls "vorgesehene Ausnahme hat 
daher rein deklaratorische Bedeutung und kann 
daher gestrichen werden. 

'Durch die neue Bestimmung der Z. 3 lit. c 
wird - wie bereits im Abkommen mit Schwe­
den - erreicht, daß § 3 Abs. 2 lit. e ASVG von 
der Gleichstellungsnorm des Art. 4 des Abkom­
mens unberührt bleibt und damit schweizerische 
Staatsangehörige auf Grund einer solchen Be~ 
schäftigung nicht der Versicherungspflicht in 
österreich unterliegen. 

Lit. cl: Durch die Neufassung der Z. 3 lit. f 
des Schlußprotokolls wird die Ausnahme von 
der Gleichstellung für österreichische Staatsbürger 
hinsichtlich der für Schweizerbürger bestehenden 
Pflichtversicherung, wenn sie im Ausland für 
einen Arbeitgeber in der Schweiz tätig sind und 
von diesem entlohnt werden, beseitigt. Dadurch 
wird es auch in solchen Fällen österreichischen 
Staatsbürgern möglich sein, die nach den 
schweizerischen Rechtsvorschriften für gewisse 

Leistungsansprüche vorgesehene Versicherungs­
klausel zu erfüllen. 

Zu Art. 1 Z. 19 

Durch die Ergänzung der Z; 4 des Schluß­
protokolls wird klargestellt, daß in allen Fällen 
der Wohnsitz in der Schweiz Voraussetzung für 
den Anspruch auf Hilflosenentschädigung ist. 

Zu Art. 1 Z. 20 

Die Neufassung der geltenden Z. 5 lit. ades 
Schluß protokolls erfolgt im Hinblick auf eine 
bevorstehende Revision des Abkommens über 
die Soziale Sicherheit der Rheinschiffer sowie 
im Hinblick auf eine Präzisierung hinsichtlich 
der von dieser Bestimmung betroffenen schweize­
rischen Rechtsvorschriften. 

Hinsichtlich des Entfalls der geltenden Z. 5 
lit. b bis d des Schlußprotokolls siehe die Aus­
führungen zu Art. 1 Z. 2. 

Zu Art. 1 Z.21 

Siehe die Ausführungen zu Art. 1 Z. 3. 

Zu Art. 1 Z. 22 und 23 

Siehe die Ausführungen zu Art. 1 Z. 11. 

Zu Art. 1 Z. 24 

Siehe die Ausführungen zu Art. 1 Z. 13. 

Zu Art. 2 

Diese Bestimmung ist nur formaler Art. 

Zu Art. 3 

Die Abs. 1 und 2 enthalten die üblichen 
Schlußbestimmungen. 

Hinsichtlich Abs. 3 siehe unter Art. 1 Z. 6. 

Abs. 4 stellt sicher, daß die in den einzelnen 
Bestimmungen des Zweiten Zusatzabkommens 
enthaltenen Verbesserungen auch auf vor dem 
Inkrafttreten des Zweiten Zusatzabkommens ein­
getretene Versicherungsfälle anwendbar werden. 
Der im Hinblick auf die Neufassung des Art. 19 
Abs. 1 des Abkommens (Art. 1 Z. 8) mögliche 
übergang der Leistungszuständigkeit bei der 
Neufeststellung von bereits festgestellten Lei­
stungen ist jedoch aus Zweckmäßigkeitsgründen 
ausgeschlossen. 

768 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)10 von 10

www.parlament.gv.at




